






































Vorlage 2020/AR/1573                                                            Seite: 1

Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Anregung
2020/AR/1573

öffentlich

Heike von Weber (Einwohnerin der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock)
Erfahrungsbricht mit Fragen und Anregungen zur Bürgerbeteiligung in 
Rostock
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

21.10.2020 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Anliegen:

- wird nachgereicht bzw. mündlich vorgetragen

Anlagen
Keine

TOP   3.1



Vorlage 2020/BV/0791                                                            Ausdruck vom: 02.03.2020
Seite: 1

Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status:

2020/BV/0791
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Ortsamt Mitte

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

17.02.2020

S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz 
Rekowski

Nachwahl eines Mitgliedes in den Ortsbeirat Brinckmansdorf
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

01.04.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wählt ein Mitglied in den 
Ortsbeirat Brinckmansdorf.

Beschlussvorschriften:
§15 der Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

bereits gefasste Beschlüsse:
Nr. 2019/BV/0365 vom 06.11.2019

Sachverhalt:
Nach § 15 der Hauptsatzung der Hanse-und Universitätsstadt Rostock hat die Bürgerschaft  
der Hanse-und Universitätsstadt Rostock am 06.11.2019 die Mitglieder der Ortsbeiräte der 
Hanse-und Universitätsstadt Rostock gewählt.

Die Wahl einer Nachfolgerin/ eines Nachfolgers wird entsprechend § 32 Abs. 2 
Kommunalverfassung Mecklenburg/Vorpommern durchgeführt.

Nach § 5 Abs. 3 der Ortsbeiratssatzung bereitet der Oberbürgermeister die
Beschlussvorlage  zur Nachwahl einer Nachfolgerin/ eines Nachfolgers vor, so dass die
Vorschlagsberechtigten ihr Vorschlagsrecht ausüben können.

Durch den Rücktritt von Herrn Karsten Natzius ist im Ortsbeirat Brinckmansdorf
ein Platz durch die AfD neu zu besetzen.

Claus Ruhe Madsen 

TOP   7.1
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Seite: 1

Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status:

2020/BV/0852
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Büro des Oberbürgermeisters

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

09.03.2020

OB, Claus Ruhe Madsen

Wahl von drei Vertretern und Stellvertretern der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock für die Mitgliederversammlung des Städte- 
und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

01.04.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wählt drei Vertreter und 
Stellvertreter für die Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindetages 
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Beschlussvorschriften:
§§ 22 Abs. 3 Nr. 12 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 
§ 6 Abs. 6 der Satzung des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e.V.

bereits gefasste Beschlüsse:
Beschlussnummer: 2020/AN/0655
Beschlussnummer: 2020/BV/0725

Sachverhalt:
Gemäß § 6 Abs. 6 der Satzung des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
kann die Hanse- und Universitätsstadt Rostock 42 Vertreter entsenden. Auf der 
Bürgerschaftssitzung vom 22. Januar 2020 wurden lediglich 38 Vertreter und Stellvertreter 
gewählt und auf der Sitzung vom 04. März 2020 nur ein Vertreter und Stellvertreter 
nachgewählt.
Es sind noch drei Vertreter und drei Stellvertreter neu zu wählen.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Claus Ruhe Madsen

TOP   7.2
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage
2020/BV/1242

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

fed. Senator/-in:
S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz 
Rekowski

Federführendes Amt:
Ortsamt Mitte

Beteiligt:
Sitzungsdienst
Büro der Präsidentin der Bürgerschaft

Nachwahl eines Mitgliedes in den Ortsbeirat Stadtmitte
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

21.10.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag: 

Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wählt ein Mitglied in den 
Ortsbeirat Stadtmitte.   

Beschlussvorschriften:
§ 15 Abs. 3 Hauptsatzung, § 5 Abs. 1 und 3 der Satzung der Ortsbeiräte

bereits gefasste Beschlüsse:

Nr. 2019/BV/0356 der Bürgerschaft vom 06.11.2019 
Nr. 2020/AN/0948 der Bürgerschaft vom 17.06.2020

Sachverhalt:

Nach § 15 der Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat die 
Bürgerschaft am 06.11.2019 die Mitglieder der Ortsbeiräte der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock gewählt.

Die Wahl der Nachfolgerin / des Nachfolgers wird entsprechend § 32 Abs. 2 
Kommunalverfassung M-V durchgeführt.

Nach § 5 Abs. 3 Satzung für Ortsbeiräte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bereitet 
der Oberbürgermeister die Beschlussvorlage zur Nachwahl einer Nachfolgerin / eines 
Nachfolgers vor, so dass die Vorschlagsberechtigten ihr Vorschlagsrecht ausüben können.

Im Ortsbeirat Stadtmitte ist nach Abwahl von Herrn Heinrich Berkel durch die 
Bürgerschaft mit Wirkung vom 17.06.2020 ein Mandat durch die AFD neu zu besetzen. 

Finanzielle Auswirkungen: keine

in Vertretung

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters und
Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung   

TOP   7.3
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Anlagen
Keine

TOP   7.3
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage
2020/BV/1385

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

fed. Senator/-in:
S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz 
Rekowski

Federführendes Amt:
Ortsamt Ost

Beteiligt:

Nachwahl eines Ortsbeiratsmitgliedes in den Ortsbeirat Dierkow-Ost, 
Dierkow-West
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

21.10.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag: 

Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wählt ein Mitglied in den 
Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West.

Beschlussvorschriften:
§ 5 Abs. 3 der Ortsbeiratssatzung
§ 15 Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

bereits gefasste Beschlüsse: 
2019/BV/0367

Sachverhalt:
Nach § 15 der Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat die 
Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock am 06.11.2019 die Mitglieder der 
Ortsbeiräte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gewählt. Die Wahl einer 
Nachfolgerin/ eines Nachfolgers wird entsprechend § 32 Abs. 2 der Kommunalverfassung 
M-V durchgeführt. Nach § 5 Abs. 3 der Ortsbeiratssatzung bereitet der Oberbürgermeister 
die Beschlussvorlage zur Nachwahl einer Nachfolgerin/ eines Nachfolgers vor, sodass die 
Vorschlagsberechtigten ihr Vorschlagsrecht ausüben können. Im Ortsbeirat Dierkow-Ost, 
Dierkow-West ist ein Sitz durch die AfD zu besetzen.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
Keine

TOP   7.4
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage
2020/BV/1396

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

fed. Senator/-in:
S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz 
Rekowski

Federführendes Amt:
Ortsamt Ost

Beteiligt:

Nachwahl eines Ortsbeiratsmitgliedes in den Ortsbeirat Dierkow-Neu
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

21.10.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wählt ein Mitglied in den 
Ortsbeirat Dierkow-Neu

Beschlussvorschriften:
§ 5 Abs. 3 Ortsbeiratssatzung
§ 15 Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

bereits gefasste Beschlüsse: 
2019/BV/0366

Sachverhalt:

Nach § 15 der Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat die 
Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock am 06.11.2019 die Mitglieder der 
Ortsbeiräte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gewählt. Die Wahl einer 
Nachfolgerin/ eines Nachfolgers wird entsprechend § 32 Abs. 2 der Kommunalverfassung 
M-V durchgeführt. Nach § 5 Abs. 3 der Ortsbeiratssatzung bereitet der Oberbürgermeister 
die Beschlussvorlage zur Nachwahl einer Nachfolgerin/ eines Nachfolgers vor, sodass die 
Vorschlagsberechtigten ihr Vorschlagsrecht ausüben können. Im Ortsbeirat Dierkow-Neu 
ist ein Sitz durch die AfD neu zu besetzen.

Finanzielle Auswirkungen: Keine

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
Keine

TOP   7.5



Vorlage 2020/AN/1609                                                            Seite: 1

Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Antrag
2020/AN/1609

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Uwe Flachsmeyer (für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Nachwahl eines Mitglieds in den Ortsbeirat Brinckmansdorf
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft wählt als Mitglied in den Ortsbeirat Brinckmansdorf

für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:           Christoph Hinz.

Sachverhalt:
Ronald Woita hat auf das Mandat verzichtet.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen
Keine

TOP   7.6
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Antrag
2020/AN/1610

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund)
Wahl eines Mitglieds in den Jugendhilfeausschuss
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft wählt ein Mitglied in den Jugendhilfeausschuss.

Für die Fraktion Rostocker Bund: Daniela Grant s. E.

Sachverhalt:

Der Platz ist durch den Rostocker Bund neu zu besetzen.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

gez. Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

Anlagen
Keine

TOP   7.7
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Änderungsantrag
2020/AN/1610-01 (ÄA)

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund)
Wahl eines Mitglieds in den Jugendhilfeausschuss
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Beschlusstext wird wie folgt ersetzt:

Die Bürgerschaft wählt ein Mitglied in den Jugendhilfeausschuss.

Für die Fraktion Rostocker Bund: Jobst Mehlan

Sachverhalt:

Finanzielle Auswirkungen:
keine

gez. Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

Anlagen
Keine

TOP   7.7.1



Vorlage 2020/AN/1611                                                            Seite: 1

Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Antrag
2020/AN/1611

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund)
Wahl eines stellvertretenden Mitglieds in den Jugendhilfeausschuss
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft wählt ein stellvertretendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss.

Für die Fraktion Rostocker Bund: Ingrid Köpke s. E.

Sachverhalt:

Der Platz ist durch den Rostocker Bund neu zu besetzen.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

gez. Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

Anlagen
Keine

TOP   7.8



Vorlage 2020/AN/1611-01 (ÄA)                                                            Seite: 1

Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Änderungsantrag
2020/AN/1611-01 (ÄA)

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund)
Wahl eines stellvertretenden Mitglieds in den Jugendhilfeausschuss
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Beschlusstext wird wie folgt ersetzt:

Die Bürgerschaft wählt ein stellvertretendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss.

Für die Fraktion Rostocker Bund: Stefan Koch s. E.

Sachverhalt:

Finanzielle Auswirkungen:
keine

gez. Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

Anlagen
Keine

TOP   7.8.1



Vorlage 2020/AN/1614                                                            Seite: 1

Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Antrag
2020/AN/1614

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund)
Wahl eines Mitglieds in den Rechnungsprüfungsausschuss
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft wählt ein Mitglied in den Rechnungsprüfungsausschuss.

Für die Fraktion Rostocker Bund: Peter Massel

Sachverhalt:

Der Platz ist durch den Rostocker Bund neu zu besetzen.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

gez. Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

Anlagen
Keine

TOP   7.9



Vorlage 2020/AN/1615                                                            Seite: 1

Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Antrag
2020/AN/1615

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund)
Wahl eines stellvertretenden Mitglieds in den Hauptausschuss
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft wählt ein stellvertretendes Mitglied in den Hauptausschuss.

Für die Fraktion Rostocker Bund: Jürgen Dudek

Sachverhalt:

Der Platz ist durch den Rostocker Bund neu zu besetzen.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

gez. Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

Anlagen
Keine

TOP   7.10
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage
2020/BV/1462

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

fed. Senator/-in:
OB, Claus Ruhe Madsen

Federführendes Amt:
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft

Beteiligt:
Zentrale Steuerung

Wiederwahl eines Mitglieds des Planungs- und Gestaltungsbeirates
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

14.10.2020 Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Kommunale 
Objektbewirtschaftung und -entwicklung

Empfehlung

03.11.2020 Bau- und Planungsausschuss Empfehlung
29.10.2020 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, 

Umwelt und Ordnung
Empfehlung

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die Wiederwahl von Frau Barbara Hutter 
(Landschaftsplanerin) zu ihrer zweiten Amtszeit als Mitglied des Planungs- und 
Gestaltungsbeirates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.
Ihre zweite Amtszeit beginnt mit der 34. Sitzung im Dezember 2020. 

Beschlussvorschriften:
§ 22 Abs. 2 KV M-V

bereits gefasste Beschlüsse: 
Nr. 2017/BV/2962 vom 13.09.2017 - Neubesetzung Mitglieder des Planungs- und 
Gestaltungsbeirates

Sachverhalt:
Frau Barbara Hutter ist seit September 2017 Mitglied des Planungs- und Gestaltungs-
beirates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Demnach endet ihre erste 3-jährige 
Amtzeit. 
Gemäß Geschäftsordnung des Planungs- und Gestaltungsbeirates können die Mitglieder 
einmal wiedergewählt werden, sodass die Amtzeit um maximal 3 weitere Jahre verlängert 
wird.

Die Geschäftsstelle schlägt die Wiederwahl von Frau Barbara Hutter vor. 
In ihrer ersten Amtszeit hat sie wertvolles Hintergrundwissen und Ortskenntnisse 
sammeln können und fungiert als wichtiges Mitglied im Beirat. Diese Expertise soll noch 
eine weitere Amtszeit genutzt werden können.

TOP   7.11
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Finanzielle Auswirkungen:
keine

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
Keine

x

TOP   7.11
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage
2020/BV/1512

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

fed. Senator/-in:
OB, Claus Ruhe Madsen

Federführendes Amt:
Büro des Oberbürgermeisters

Beteiligt:
Hauptamt
Hauptamt, Abt. Personal
Rechts- und Vergabeamt

Wahl der Gemeindewahlleitung der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock und ihrer Stellvertretung
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft wählt Frau Antje Schirrmacher zur Gemeindewahlleiterin der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock und Herrn Dr. Dirk Zierau zum stellvertretenden 
Gemeindewahlleiter der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Beschlussvorschriften:
§ 9 Abs. 3 LKWG M-V

bereits gefasste Beschlüsse: 
Nr. 2013/BV/4520 vom 15.05.2013

Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 2. September 2019 an den Oberbürgermeister bat Herr Robert Stach um 
seine Entbindung von der Funktion als Gemeindewahlleiter der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock. Am 12. September 2019 informierte die Präsidentin der 
Bürgerschaft den Oberbürgermeister darüber, dass Herr Rainer Baguhn die Funktion des 
stellvertretenden Gemeindewahlleiters der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur 
Verfügung stellt. 

Der Gesetzgeber regelt, dass die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter 
(Gemeindewahlleitung) und die Stellvertretung durch die Gemeindevertretung gewählt 
werden, § 9 Abs. 3 LKWG M-V. Geregelt ist auch, dass die Gemeindewahlleitung und 
Stellvertretung bis zu einer Neubesetzung im Amt bleiben, § 9 Abs. 4 LKWG M-V. Die 
Abwahl aus der Funktion sieht der Gesetzgeber nicht vor.

Die Bitte um Entbindung aus der Funktion der Gemeindewahlleitung und die Niederlegung 
der Funktion als Stellvertretung sowie die beginnende Vorbereitung auf die Wahl des 
Achten Landtages von Mecklenburg-Vorpommern begründen das Erfordernis, eine 
Gemeindewahlleiterin oder einen Gemeindewahlleiter der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock sowie eine stellvertretende Gemeindewahlleiterin oder einen stellvertretenden 
Gemeindewahlleiter der Hanse- und Universitätsstadt Rostock neu zu wählen.

TOP   7.12
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In Vorbereitung auf die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag wird das Ministerium für 
Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern Frau Antje Schirrmacher zur 
Kreiswahlleiterin des Bundestagswahlkreises 14 (zum 2. November 2020) berufen. Die 
Berufung von Herrn Dr. Dirk Zierau in die Funktion der Stellvertretung ist bereits erfolgt. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt darf davon ausgegangen werden, dass die Landtagswahl am 
Tag der Bundestagswahl stattfindet, daher wäre die Ausübung der verschiedenen 
Wahlleiterfunktionen in Personalunion folgerichtig und zweckmäßig. 

Frau Schirrmacher steht für die Funktion der Gemeindewahlleiterin und Herr Dr. Zierau für 
die Funktion der Stellvertretung zur Verfügung.

Gemeindewahlleitung und Stellvertretung sind nach § 7 Abs. 2 LKWG M-V Mitglieder der 
Wahlorganisation. Mitglieder der Wahlorganisation üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Zur Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit sind alle Wahlberechtigten verpflichtet, es 
sei denn, sie können glaubhaft machen, dass sie durch Familienpflichten, Krankheit oder 
sonstige dringende Gründe an der Übernahme des Amtes gehindert sind, § 12 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 4 LKWG M-V.

Die Gemeindewahlleitung zählt zu den Wahlorganen der Gemeinde. Alle Wahlorgane, 
Mitglieder von Wahlorganen und deren Stellvertretungen (Mitglieder der 
Wahlorganisation) üben ihre Tätigkeit überparteilich und unabhängig aus. Sie sind zur 
Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen 
Angelegenheiten verpflichtet.

Die Gemeindewahlleiterin trägt im Rahmen der in Rechtsvorschriften normierten 
Aufgaben die Verantwortung für die Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen 
(Wahl der Rostocker Bürgerschaft und Wahl der Oberbürgermeisterin/des 
Oberbürgermeisters) sowie der Landtagswahlen in den Landtagswahlkreisen 4, 5, 6 und 7. 

Die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen mittels öffentlicher 
Bekanntmachung, die Vorprüfung der Wahlvorschläge und der Wahlergebnisse, die 
Bestimmung der Anzahl der Briefwahlvorstände, die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahlausschusssitzungen sowie das Verfahren des Nachrückens von Ersatzpersonen in die 
Gemeindevertretung zählen zu den hauptsächlichsten Aufgaben der 
Gemeindewahlleiterin. Im Fall eines Wahleinspruches legt die Gemeindewahlleitung dem 
Wahlprüfungsausschuss zu jedem Einspruch die vorhandenen Unterlagen und eine 
Stellungnahme vor.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
Keine
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage
2020/BV/1601

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

fed. Senator/-in:
OB, Claus Ruhe Madsen

Federführendes Amt:
Rechts- und Vergabeamt

Beteiligt:

Wahl der ehrenamtlichen Schiedspersonen und der ehrenamtlichen 
stellvertretenden Schiedspersonen für die Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock für die Amtsperiode 01.02.2021 bis 31.01.2026
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die anliegende Vorschlagsliste für die Wahl der 
ehrenamtlichen Schiedspersonen und ehrenamtlichen stellvertretenden Schiedspersonen 
für die Amtsperiode 01.02.2021 bis 31.01.2026

Beschlussvorschriften:

§ 3 des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (SchStG M-V), 
zuletzt geändert durch Zweites Gesetz zur Änderung des Landes-Schiedsstellengesetzes 
vom 01.07.2010 (GVOBl. M-V Nr. 11, S. 329)

bereits gefasste Beschlüsse: 2015/BV/1089 vom 11.08.2015

Sachverhalt:

Nach Ablauf der Amtsperiode vom 01.02.216 bis 31.01.2021 sind für die kommende 
Amtsperiode (01.02.2021 bis 31.01.2026) die Schiedsstellen der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock erneut zu besetzen. Grundlage für die Tätigkeit der 
Schiedsstellen bildet das Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (SchStG M-V), zuletzt geändert durch Zweites Gesetz zur 
Änderung des Landes-Schiedsstellengesetzes vom 01. Juli 2010 (GVOBl. M-V Nr. 11, S. 329).
Danach werden die Aufgaben der Schiedsstelle von einer Schiedsperson, die durch 
mindestens eine weitere Schiedsperson vertreten wird, wahrgenommen. Die 
Schiedspersonen werden gem. § 3 SchStG M-V von der Gemeindevertretung auf fünf Jahre 
gewählt.
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Voraussetzungen für die Wahl zur Schiedsperson sind gem. § 4 SchStG M-V

-  die Eignung nach Persönlichkeit und Fähigkeiten,

-  die Vollendung des 25. Lebensjahres und

-  die Wohnsitznahme im Bereich der Gemeinde.

Für die Schiedsamtsbereiche Nordwest 1, Mitte, West und Ost konnten zur weiteren 
Tätigkeit in der kommenden Wahlperiode bereits dort amtierende Schiedspersonen 
gewonnen werden.

Die Schiedspersonen Frau Ursula Birkner, Frau Irene Tack, Frau Steffi Kraeft, Frau Anika 
Naumann sowie Herr Jörg Mau werden ihre Tätigkeit mit Ablauf der Amtsperiode beenden.
Zur Neubesetzung der Schiedsamtspositionen erfolgten sowohl am 23. Mai 2020 als auch 
am 22. Juli 2020 öffentlichen Ausschreibungen im Städtischen Anzeiger der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock sowie über das Internet. Hierauf sind mehrere Bewerbungen 
eingegangen. Mit den Bewerber*innen wurden unter Beteiligung der Vertreterin des 
Dachverbandes Gespräche geführt und eine entsprechende Auswahl getroffen.

Bevor eine Aufnahme der Schiedspersonen, welche sich zur Weiterführung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit bereit erklärt haben sowie der Bewerber*innen in die 
Vorschlagsliste zur Wahl durch die Gemeindevertretung erfolgte, wurde über das 
Amtsgericht Rostock eine Prüfung nach § 4 Abs. 1 Ziff. 1 – 3 SchStG M-V hinsichtlich 
gegebenenfalls vorliegender Ausschlussgründe veranlasst. Mit Schreiben vom 19.10.2020 
teilte der Direktor des Amtsgerichtes Rostock mit, dass keine Ausschlussgründe vorliegen.

Die Bewerber*innen sowie die bereits amtierenden Schiedspersonen haben ihren 
Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bzw. im entsprechenden 
Schiedsstellenbereich.

Die in der Anlage aufgeführten Schiedspersonen werden nunmehr zur Wahl für die 
Schiedsamtsperiode vom 01.02.2021 bis 31.01.2026 vorgeschlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

Produktkonto 12206 50190000
3.500,00 EUR pro Haushaltsjahr

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
1 Vorschlagsliste Schiedspersonen öffentlich
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Anlage zur Beschlussvorlage 2020/BV/1601 
 
 
Vorschlagsliste der ehrenamtlichen Schiedspersonen und ehrenamtlichen stellvertretenden 
Schiedspersonen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Amtsperiode 01.02.2021 – 
31.01.2026 
 
 

Bezeichnung der Schiedsstelle Funktion Name Bemerkungen 

 

Nordwest 1 

(Seebad Warnemünde, Diedrichshagen,  

Schiedsperson Frau Bärbel Schade tätig seit 1996 

Markgrafenheide, Hohe Düne, Hinrichshagen, 
Wiethagen, Torfbrücke, Groß-Klein, Schmarl) 

stellvertretende 
Schiedsperson 

Hr. Dieter Mergelkuhl Neuwahl 

 

Nordwest 2 

(Lichtenhagen, Lütten-Klein, Evershagen) 

Schiedsperson Herr Nils Jünger Neuwahl 

 stellvertretende 
Schiedsperson 

Frau Birgit Lau Neuwahl 

 

Mitte 

(Kröpeliner-Tor-Vorstadt, Südstadt, Biestow, 

Schiedsperson Herr Daniel Rutz Neuwahl 

Stadtmitte, Brinckmannsdorf) stellvertretende 
Schiedsperson 

Herr Kai Dienemann tätig seit 2012 

 

West 

(Reutershagen, Hansaviertel, Gartenstadt/ 

Schiedsperson Herr Horst Greinert tätig seit 2006 

Stadtweide) stellvertretende 
Schiedsperson 

Herr Stefan Haase Neuwahl 

 

Ost 

((Dierkow (Dierkow-Neu, Dierkow-Ost,  

Schiedsperson Frau Dr. Silke Nagel tätig seit 2017 

Dierkow-West), Toitenwinkel, Gehlsdorf, 
Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, 
Stuthof, Jürgeshof)) 

stellvertretende 
Schiedsperson 

Frau Katarina Müller Neuwahl 

 

TOP   7.13



Vorlage 2020/AN/1472                                                            Seite: 1

Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Antrag
2020/AN/1472

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Vorsitzende der Fraktionen der SPD und DIE LINKE.PARTEI
Hilfen für das Jugendalternativzentrum e. V.
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung
27.10.2020 Jugendhilfeausschuss Empfehlung
20.10.2020 Unterausschuss für Jugendhilfeplanung Empfehlung

Beschlussvorschlag:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dem Jugendalternativzentrum e.V. die Miete 
(Lindenstraße 3b, 18055 Rostock) für das Kalenderjahr2020 zinsfrei bis einschließlich 2023 
zu stunden und der Bürgerschaft spätestens im vierten Quartal 2023 ein mit dem Verein 
abgestimmtes Finanzierungskonzept zum Erhalt des Jugendalternativzentrums zur 
Beschlussfassung vorzulegen

Sachverhalt:
Corona-bedingt musste das ausschließlich ehrenamtlich geführte 
Jugendalternativzentrum seine wirtschaftliche Tätigkeit einstellen. Durch die weiterhin 
bestehenden Betriebskosten ist die dort geleistete Arbeit der offenen Kinder- und 
Jugendhilfe akut gefährdet. 
Eine kurzzeitige Stundung der Miete hat keine Aussicht auf einen langfristigen Erhalt des 
Angebots für Kinder und Jugendliche. Daher soll ein langer Stundungszeitraum gepaart 
mit der Erarbeitung eines Finanzierungskonzeptes, die Mieteinahmen der Stadt und das 
Angebot für Kinder und Jugendliche langfristig sicherstellen.

Finanzielle Auswirkungen:
Mindereinnahmen

Dr. Steffen Wandschneider-Kastell Eva-Maria Kröger
SPD-Fraktionsvorsitzender                                                 Fraktionsvorsitzende DIE 
LINKE.PARTEI

Anlagen
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Keine
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Stellungnahme
2020/AN/1472-01 (SN)

öffentlich

fed. Senator/-in:
S 3, Steffen Bockhahn

Federführendes Amt:
Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Beteiligt:

Hilfen für das Jugendalternativzentrum e. V.
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Kenntnisnahme
27.10.2020 Jugendhilfeausschuss Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Arbeit des Jugendalternativzentrum (JAZ) e.V. als Träger der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (HRO) zählt zu den Leistungen 
der kommunalen Daseinsvorsorge und ist Bestandteil der Jugendhilfeplanung. Eine 
Besonderheit stellt dabei die Selbstorganisation und rein ehrenamtliche Struktur des 
Vereins dar. Die vielfältigen sozio-kulturellen Veranstaltungen und Angebote des JAZ e. V. 
bereichern nicht nur die Arbeit der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Verein, sondern 
auch die gesamte Kulturszene der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Darüber hinaus 
werden durch diese Angebote Kinder und Jugendliche langfristig an den Verein gebunden 
und engagieren sich in anderen Projekten oder kommunalpolitisch. 

Gemäß der "Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe in der Hansestadt 
Rostock“ wird der JAZ e.V. in seiner Projektarbeit im Bereich der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit jährlich, mit Beschlussfassung durch den Jugendhilfeausschuss der Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock, gefördert. 

Der dem Amt vorliegende Förderantrag des JAZ e. V. enthält, trotz mehrfacher Hinweise 
von Seiten des Amtes, Ausgaben im Bereich Miete und Betriebskosten aus dem  
steuerpflichtigen, wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes. Dieser Teil der Ausgaben ist nicht 
Bestandteil der Projektfinanzierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Zudem werden 
die Einnahmen und Ausgaben aus dem Geschäftsbetrieb nicht vollumfänglich dargestellt. 
Aus diesen Gründen wird der Erarbeitung eines Finanzierungskonzeptes zugestimmt.

Der JAZ e.V. kann im Rahmen der Projektförderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
seinen finanziellen Pflichten gegenüber dem KOE nachkommen und die vertraglichen 
Leistungen anteilig erfüllen. 

Der JAZ e.V. betreibt neben der gemeinnützigen Arbeit der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit ein „Vereins Café“ und erwirtschaftete bis zum Eintritt der Corona-Pandemie 
Einkünfte aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Einnahmen sind aufgrund der 
gegenwärtigen Situation ausgeblieben und bringen den Verein in diesem Bereich in eine 
„finanzielle Schieflage“. 

Gemäß der "Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe in der Hansestadt 
Rostock“ kann keine Finanzierung für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erfolgen.
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Durch die Stundung der Miete wird die Fälligkeit der Forderung nicht aufgehoben. Sie wird 
lediglich herausgeschoben. 

Es wird empfohlen, dem Antrag zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen: -

In Vertretung

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung   

Anlagen
Keine
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Antrag
2020/AN/1541

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Dr. Steffen-Wandschneider-Kastell (für die Fraktion der SPD)
Neubau einer kombinierten Eis- und Schwimmhalle in Rostock
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung
28.10.2020 Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport Empfehlung
29.10.2020 Finanzausschuss Empfehlung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Planungen zum Neubau einer kombinierten 
Eis- und Schwimmhalle zu forcieren. Konkret umfasst dies:

1. Die Standortuntersuchung für die beiden möglichen Plätze (entweder Rotunde an der 
Messehalle oder Hamburger Tor) sind zu intensivieren und die Ergebnisse den Mitgliedern 
der Bürgerschaft auf ihrer Sitzung am 19.05.2021 zu präsentieren. Über den zu bebauenden 
Standort entscheidet die Bürgerschaft.

2. Die derzeit veranschlagten Mittel von 47,6 Mio. € sind in der mittelfristigen 
Finanzplanung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock aufzunehmen.

3. Gespräche mit Land und Bund über mögliche Fördergelder sind fortzusetzen. Über den 
aktuellen Stand soll der Oberbürgermeister die Mitglieder der Bürgerschaft alle drei 
Monate (einmal im Quartal) schriftlich informieren.

4. Der Oberbürgermeister hat der Bürgerschaft spätestens zu ihrer Sitzung am 18.08.2021 
einen konkreten Zeitplan zum Neubau einer kombinierten Eis- und Schwimmhalle auf 
einem der beiden Standorte vozulegen.

Sachverhalt:

Dringlichkeit für die Ausschüsse: Anfang Oktober musst die Eishalle unerwartet 
geschlossen werden, um einen möglichen Austritt von Ammoniak zu verhindern. Seit Mitte 
Oktober konnten Übergangslösungen für den Betritt der Eishalle installiert werden, ein 
regulärer Betrieb ist für Ende Oktober geplant. Jedoch ist vielen Beteiligten klar, dass die 
50 Jahre alte Eishalle ersetzt werden muss. Die Bürgerschaft will auf ihrer Sitzung im 
November der Verwaltung den Auftrag geben, die Planungen zum Neubau einer Eishalle 
und die Gespräche mit dem Land über mögliche Fördergelder zu forcieren. Vor der Sitzung 
der Bürgerschaft am 11.11.2020 tagen die beiden Ausschüsse nur einmal.
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Finanzielle Auswirkungen:

Teilhaushalt:

Produkt: Bezeichnung:

ggf. Investitionsmaßnahme Nr.: Bezeichnung:

Haushalts-
jahr

Konto / Bezeichnung Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Erträge Auf-
wendungen

Ein-
zahlungen

Aus-
zahlungen

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

gez. Dr. Steffen Wandschneider-Kastell
Fraktionsvorsitzender

Anlagen
Keine

x
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Stellungnahme
2020/AN/1541-02 (SN)

öffentlich

fed. Senator/-in:
OB, Claus Ruhe Madsen

Federführendes Amt:
Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

Beteiligt:
Zentrale Steuerung
Kämmereiamt
Senatsbereich 2 Finanzen, Digitalisierung und 
Ordnung

Neubau einer kombinierten Eis- und Schwimmhalle in Rostock
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Verwaltung unterstützt den Antrag und schlägt vor, diese Maßnahme in die 10-
Jahresplanung aufzunehmen. Die Einwerbung von Fördermitteln wird geprüft.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

Claus-Ruhe Madsen

Anlagen
Keine

x
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Antrag
2020/AN/1559

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Julia Kristin Pittasch (FDP), Christoph Eisfeld (FDP) 
Vereinfachte Freigabe von Meldungen im Portal Klarschiff.HRO
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

29.10.2020 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, 
Umwelt und Ordnung

Empfehlung

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine vereinfachte Freigabe von Meldungen im 
Portal Klarschiff.HRO durch eine automatisierte Überprüfung redaktioneller Beiträge und 
Beitragsbilder zu veranlassen.

Sachverhalt:
Klarschiff.HRO ist eine Plattform zum Melden von Problemen in der Infrastruktur der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, welche es den Einwohner:innen und Gästen 
einfacher machen soll, sich mit der Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen. Die 
Plattform wird gut angenommen und trägt zur schnelleren Problemlösung bei. Jedoch 
müssen einzelne Beiträge durch die jeweils zugeordnete zuständige Stelle redaktionell 
geprüft und manuell freigegeben werden, bevor eine Einsicht in die Meldung und damit 
die Unterstützung der Meldung möglich ist. Durch technische Verfahren (Spam-Filter, 
automatische Bild-/Texterkennung, CAPTCHA-System o.ä.) kann dies umgangen werden. 
Die Unterstützung von Meldungen durch weitere Personen ist dann zügiger möglich, was 
zu einer priorisierten Bearbeitung wichtiger Meldungen führen kann.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

Julia Kristin Pittasch Christoph Eisfeld

Anlagen
Keine

x
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Stellungnahme
2020/AN/1559-02 (SN)

öffentlich

fed. Senator/-in:
S 4, Holger Matthäus

Federführendes Amt:
Kataster-, Vermessungs- und 
Liegenschaftsamt

Beteiligt:

Vereinfachte Freigabe von Meldungen im Portal Klarschiff.HRO
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die redaktionelle Freischaltung per Klarschiff eingehender Meldungen erfolgt vorrangig 
aufgrund datenschutzrechtlicher Anforderungen. Damit soll sichergestellt werden, dass in 
Bildern keine Personen oder KFZ-Kennzeichen zu erkennen und in Texten keine 
personenbezogenen Daten (Namen, KFZ-Kennzeichen, ...) oder die Etikette verletzende 
Formulierungen bzw. sachfremde Darstellungen freigeschaltet werden. Darüber hinaus 
erfolgt eine erste inhaltliche Prüfung, ob die Meldung generell mit der Klarschiff-Plattform 
lösbar ist.

Zur Frage der automatischen Prüfung und Freischaltung von Klarschiff-Meldungen:

Für die datenschutzkonforme Prüfung und Freischaltung gibt es bereits mehr oder 
weniger gut geeignete Software, die in vielen Fällen die oben genannten Belange 
automatisch bewerten kann. Die Integration und Wartung einer solchen Lösung wäre 
jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden, da an die Verlässlichkeit dieser Systeme 
sehr hohe Anforderungen zu stellen sind. Die Erfahrung hat gezeigt, dass etwaige Anzeigen 
bereits geringer datenschutzrechtlicher Unterlassungen beim Datenschutzbeauftragten 
des Landes zu sehr aufwändigen Verfahrenskorrekturen führen können. 

Die Verwaltung hält die Einführung einer automatisierten Freischaltung daher nicht für 
zweckmäßig und erforderlich.

Zur Frage der Überarbeitung des Klarschiff-Portals (Änderungsantrag 2020/AN/1559-01) :

Seit dem Start der Plattform wird in der Verwaltung kontinuierlich an der weiteren 
Optimierung der Meldungsdurchläufe durch technische und organisatorische Maßnahmen 
gearbeitet. So werden die zuständigen Sachgebiete systematisch über noch ausstehende 
redaktionelle Arbeiten zur Freischaltung informiert. Seit 2018 werden außerdem 
monatliche Bearbeitungsübersichten an alle Leitungsebenen übergeben.  Weitere 
Verbesserungen wurden kürzlich für eine Version 2.0 des Klarschiff-Portals beauftragt, 
welche voraussichtlich ab II/2021 nutzbar sein wird. 
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Damit werden die Forderungen des Änderungsantrages 2020/AN/1559-01 bereits erfüllt.

Die Verwaltung muss vorrangig die Lösung in der Organisation der Bearbeitungsprozesse 
suchen. Dazu gehört die Durchsetzung der Maßgabe, dass für jede Meldung innerhalb von 
3 Tagen Erstsichtung und Freischaltung durchzuführen sind.

Holger Matthäus

Anlagen
Keine
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Änderungsantrag
2020/AN/1559-01 (ÄA)

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Dr. Steffen Wandschneider-Kastell (für die Fraktion der SPD)
Vereinfachte Freigabe von Meldungen im Portal Klarschiff.HRO
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

29.10.2020 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, 
Umwelt und Ordnung

Empfehlung

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Antrag wird wie folgt ersetzt:
„Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zu prüfen, wie das Portal Klarschiff.HRO mit Blick 
auf Verfahrensbeschleunigung und mehr Bürger*innenfreundlichkeit überarbeitet werden 
kann.“

Sachverhalt:
Klarschiff.HRO ist eine Plattform zum Melden von Problemen in der Infrastruktur der 
Hanse-  und  Universitätsstadt  Rostock,  welche  es  den  Einwohner*innen  und  Gästen 
einfacher  machen  soll,  sich  mit  der  Stadtverwaltung  in  Verbindung  zu  setzen. Die 
Plattform wird gut angenommen und trägt zur schnelleren Problemlösung bei. Jedoch 
zeigt sich auch, dass manche Meldungen lange Zeit in Anspruch nehmen, um 
freigeschaltet zu werden, was wiederum zu Unzufriedenheit führt. Eine Beschleunigung 
der jeweiligen Überprüfung von Meldungen sollte daher das Ziel der Stadtverwaltung sein. 
Eine automatisierte Überprüfung redaktioneller Beiträge mittels technischer Verfahren 
sollte dabei jedoch nicht Anwendung finden. Um den Missbrauch der Meldeplattform 
durch einzelne zu verhindern, sollte weiterhin auf das Mittel der manuellen Freigabe 
gesetzt werden. Nicht zuletzt sollte die Plattform regelmäßig unter den Maßstäben der 
größtmöglichen Barrierefreiheit und Bürger*innenfreundlichkeit überarbeitet werden.
Finanzielle Auswirkungen:

Teilhaushalt:

Produkt: Bezeichnung:

ggf. Investitionsmaßnahme Nr.: Bezeichnung:

Haushalts-
jahr

Konto / Bezeichnung Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Erträge Auf-
wendungen

Ein-
zahlungen

Aus-
zahlungen
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Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

gez. Dr. Steffen Wandschneider-Kastell
Fraktionsvorsitzender

Anlagen
Keine

x
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Antrag
2020/AN/1607

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Andrea Krönert (für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Schutz des Landschaftsschutzgebietes Diedrichshäger Land
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, als Gesellschafter des potentiellen Käufers, dem 
Kauf von Grundstücken im Landschaftsschutzgebiet Diedrichshäger Land nur zuzustimmen 
bzw. den Kauf nur zu gestatten, wenn der Käufer vertraglich zusichert, die Grundstücke 
dauerhaft nur im Sinne des Schutzzwecks der Satzung über das Landschaftsschutzgebiet 
Diedrichshäger Land zu nutzen und dazu als Ökokontenfläche entsprechend der 
Ökokontenverordnung M-V zu entwickeln.

Die Beantragung und Umsetzung der Ökokontenmaßnahme muss spätestens innerhalb 
einer Frist von 5 Jahren nach der notariellen Beurkundung des Grundstückskaufvertrages 
erfolgen.

Kommunale Unternehmen der Stadt Rostock sind berechtigt, die nach Umsetzung der 
Ökokontenmaßnahme zur Verfügung stehenden Kompensationsflächenäquivalente gegen 
Gebühr zu nutzen.

Ein ganz oder teilweiser Weiterverkauf der Grundstücke an ein anderes Unternehmen mit 
kommunaler Beteiligung der Stadt Rostock entbindet den neuen Käufer nicht von den 
Pflichten der Ökokontenmaßnahme.

Bereits gefasste Beschlüsse:
-2017/AN/2881: Keine Bebauung des LSG Diedrichshäger Land

Sachverhalt:
Laut Pressemeldungen zeigt ein kommunales Unternehmen der Hansestadt Rostock 
Interesse am Erwerb von Flächen im Landschaftsschutzgebiet Diedrichshäger Land.

Die Bürgerschaft hat erst 2017 mit einer breiten Mehrheit beschlossen, das 
Landschaftsschutzgebiet Diedrichshäger Land in vollem Umfang zu erhalten, da die 
Flächen bedeutsam für den Naturschutz und die Naherholung sind und sich mit ihrer 
Randlage nicht für eine sinnvolle Erschließung eignen.

Die aktuellen Berichte über Pläne zum Ankauf sollen erneut genau die rund 35 ha Fläche 
betreffen, welche bereits 2017 Gegenstand der Diskussionen waren.

Der obenstehende Beschlussvorschlag soll die Einhaltung des Beschlusses von 2017 
gewährleisten.
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Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen
Keine

gez. Andrea Krönert
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Änderungsantrag
2020/AN/1607-02 (ÄA)

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Anke Knitter (für die Fraktion der SPD)
Schutz des Landschaftsschutzgebietes Diedrichshäger Land
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Antrag wird durch den folgenden Text ersetzt:

„Die Bürgerschaft bleibt bei ihrer Auffassung, dass das Landschaftsschutzgebiet 
Diedrichshäger Land auch zukünftig unbebaut bleibt.

Vor diesem Hintergrund wird der Oberbürgermeister angewiesen, als 
Gesellschaftervertreter in der Gesellschafterversammlung der WIRO (Wohnen in Rostock 
GmbH) der Geschäftsführung den Ankauf des Landschaftsschutzgebietes Diedrichshäger 
Land zu untersagen.“

Sachverhalt:

Finanzielle Auswirkungen:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

Anke Knitter
Mitglied der Fraktion der SPD

Anlagen
Keine

x
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Stellungnahme
2020/AN/1607-01 (SN)

öffentlich

fed. Senator/-in:
OB, Claus Ruhe Madsen

Federführendes Amt:
Zentrale Steuerung

Beteiligt:

Schutz des Landschaftsschutzgebietes Diedrichhäger Land
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Nach den der Verwaltung vorliegenden Informationen plant derzeit der potentielle Käufer 
keinen Ankauf der Grundstücksflächen im Landschaftsschutzgebiet Diedrichshäger Land. 

Sofern ein erneutes Kaufinteresse angezeigt werden sollte, wären mit Zustimmung der 
Bürgerschaft zu diesem Antrag die darin geforderten Prämissen im Kaufvertrag zu 
berücksichtigen.

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
Keine
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Antrag
2020/AN/1625

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Dr. Steffen Wandschneider-Kastell (für die Fraktion der SPD)
Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung
28.10.2020 Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport Empfehlung
29.10.2020 Finanzausschuss Empfehlung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt, die Aktualisierung der „Ordnung über die Erhebung von 
Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hansestadt Rostock“ auf 
den Geltungsbeginn 01.01.2022 zu verschieben.

Sachverhalt:
Die Bürgerschaft hat mit dem Beschluss  2015/BV/0766 am 06.05.2015 die Ordnung über 
die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der 
Hansestadt Rostock für den Zeitraum ab dem 01.01.2016 beschlossen. Gleichzeitig wurde 
festgelegt, dass zukünftig eine Dynamisierung der Entgelte in einem Abstand von fünf 
Jahren entsprechend der Betriebskostenentwicklungen in diesem Zeitraum erfolgt.

Diesem Beschluss folgend, wäre eine Aktualisierung zum 01.01.2021 geboten.  Eine 
entsprechende Beschlussfassung wäre nur noch in der November- oder Dezembersitzung  
2020 möglich.
Die Sportvereine haben jedoch jetzt, Ende Oktober, bereits ihre Planungen für 2021 unter 
der aktuellen Situation durch Corona und den damit verbundenen Einnahmeverlusten für 
2021 vorbereitet bzw. beschlossen. Eine Erhöhung der Entgelte für die Benutzung der 
Sportstätten konnte dabei nicht berücksichtigt werden.

Begründung Dringlichkeit für 
Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport und Finanzausschuss

Die Verwaltung plant eine Vorlage für die Bürgerschaftssitzung im Dezember. Diese ist 
dann nicht mehr notwendig.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:
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liegen nicht vor.

Der Einnahmeausfall kann über geringere Zinsen bei der Kreditaufnahme 
ausgeglichen werden.

Dr. Steffen Wandschneider-Kastell
Fraktionsvorsitzender

Anlagen
Keine

X
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Stellungnahme
2020/AN/1625-01 (SN)

öffentlich

fed. Senator/-in:
OB, Claus Ruhe Madsen

Federführendes Amt:
Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

Beteiligt:
Zentrale Steuerung
Kämmereiamt
Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung

Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Sportvereine stehen unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie vor besonderen 
Herausforderungen. Insofern wird der Antrag seitens der Verwaltung befürwortet.

Die aktualisierte Entgeltordnung wird nunmehr mit Wirkung zum 01.01.2022 zur Beschluss-
fassung vorbereitet.

Finanzielle Auswirkungen:

Die angegebene Deckungsquelle (Einsparungen bei den Zinsaufwendungen) kann nicht 
verwendet werden. Die Zinsaufwendungen/-auszahlungen wurden im Rahmen der 
Erarbeitung des Ergänzungsbeschlusses angepasst und um 800 T EUR nach unten 
korrigiert. Eine Korrektur der Zinsaufwendungen/-auszahlungen erfolgte, da in 2020 
entgegen den bisherigen Planungen keine Investitionskredite in Anspruch genommen 
werden mussten.
Zum aktuellen Zeitpunkt können keine Minderausgaben oder Mehreinnahmen an anderer 
Stelle für das Jahr 2021 als Deckungsquelle zur Verfügung gestellt werden. Die 
Einnahmeausfälle in Höhe von 351.600 EUR, welche aus der Verschiebung der 
Aktualisierung der Sportstättenentgeltordnung in das Jahr 2022 resultieren, führen zu 
einer Erhöhung des Fehlbetrags des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und 
Auszahlungen (Position 37 der Anlage 1.2 'Finanzhaushalt' zum aktuellen Ergänzungs-
beschluss 2021 – Nr. 2020/BV/1591). Das Gesamtergebnis verschlechtert sich demzufolge 
von -6,1 Mio. UR auf -6,4 Mio. EUR.

Empfohlen wird, die reduzierten Einzahlungen im Jahr 2021 in den Ergänzungsbeschluss 
zum Haushalt mit aufzunehmen.

Claus-Ruhe Madsen

Anlagen
Keine
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Änderungsantrag
2020/AN/1625-04 (ÄA)

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Eva-Maria Kröger (für die Fraktion DIE LINKE.PARTEI)
Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Antrag wird wie folgt ergänzt:

Entsprechend der aktuellen Berechnungen der Verwaltung auf Grundlage des Beschlusses 
2015/BV/0766 ist eine Erhöhung der Entgelte um maximal 10 Prozent vorzunehmen

Sachverhalt:
Mit dem Beschluss der Bürgerschaft über die "Ordnung über die Erhebung von Entgelten 
für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hansestadt Rostock" wurde in § 10 
festgelegt, dass die Grundlage für die Berechnung der Entgelte die durchschnittliche 
Kostensteigerung des Betriebskostenspiegels der letzten 5 Jahre sein soll. Laut aktuellen 
Berechnungen der Verwaltung würde dies zum 1.Januar 2021 zu einer Steigerung um 10 
Prozent führen. Um sicherzustellen, dass es durch die beantragte Verschiebung um ein 
Jahr nicht zu einer Neuberechnung und damit ggf. zu finanziellen Mehrbelastungen für 
Sportvereine kommt, soll die jetzige Berechnung als Grundlage für die Festlegung der 
Entgelte dienen. Damit werden zudem mögliche finanzielle Härten verhindert und eine 
höhere Planbarkeit für die Vereine ermöglicht.

 

gez. Eva-Maria Kröger
Fraktionsvorsitzende

Anlagen
Keine
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Antrag
2020/AN/1628

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Daniel Peters (für die CDU/UFR-Fraktion)
Übertragung der Ortsbeiratsbudgets in das nächste Jahr
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung
29.10.2020 Finanzausschuss Empfehlung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister, alle in diesem Jahr nicht 
verbrauchten Budgetmittel der Ortsbeiräte in einem einmaligen Vorgang unkompliziert 
und unbürokratisch in das nächste Haushaltsjahr 2021 zu übertragen.

Sachverhalt:

Durch die Corona Pandemie war es den meisten Ortsbeiräten in diesem Jahr nicht 
möglich, ihre Budgets zu verbrauchen. Zwar ist es lt. „Richtlinie zum Budget der 
Ortsbeiräte in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ möglich, investive Mittel in das 
nächste Haushaltsjahr zu übertragen, jedoch müssen diese bereits beantragt 
worden sein.
Es ist bekannt, dass viele Ortsbeiräte im Jahr 2020 wichtige Investitionsmaßnahmen für 
ihren Ortsteil nicht beginnen konnten. Ansinnen des Ortsbeiratsbudgets ist es auch, 
Vereine bei ihrer Tätigkeit/ihrem Vereinswesen zu unterstützen. Auch dieses war in 
diesem Jahr Corona bedingt nicht möglich.
Um dieses Budget nicht verfallen zu lassen, ist es dringend notwendig, diese Gelder ins 
neue Jahr zu übertragen.

Finanzielle Auswirkungen:
Übertragung des verbliebenen Haushaltsansatzes in das Haushaltsbudget 2021

Begründung für die Dringlichkeit der Behandlung im Finanzausschuss:
Eine kurzfristige Entscheidung in der Bürgerschaft am 11.11.2020 ist zu treffen, damit die 
Ortsbeiräte schnell Klarheit zum Umgang des Budgets erhalten. Daher ist eine Behandlung 
im Finanzausschuss erforderlich.

gez. Daniel Peters
Fraktionsvorsitzender

Anlagen
Keine
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Stellungnahme
2020/AN/1628-01 (SN)

öffentlich

fed. Senator/-in:
S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz 
Rekowski

Federführendes Amt:
Stadtamt

Beteiligt:
Kämmereiamt

Übertragung der Ortsbeiratsbudgets in das nächste Jahr
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Seitens der Verwaltung wird der Beschlussvorschlag wie nachfolgend umgesetzt.
 
Im Vergleich zum Vorjahr ist tatsächlich festzustellen, dass der größte Budgetanteil aus 
dem „Budget für Ortsbeiräte“, welcher hauptsächlich für kleinere und größere 
Veranstaltungen eingesetzt worden war, aufgrund der Pandemielage im Haushaltsjahr 
2020 nicht zum Tragen kommen konnte.

Nach dem aktuellen Ausgabenstand (dieser beinhaltet alle realen Aufwendungen und die 
voraussichtlich noch zu erwartenden Aufwendungen bis Ende des Jahres 2020) verbleibt 
ein unverbrauchtes Restbudget von ca. 90.000 €.

Gemäß § 15 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung MV (GemHVO MV) sind jedoch nur 
Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes 
übertragbar, wenn hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche 
Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. 

Das zu übertragende Restbudget ist nicht gebunden und es bestehen auch keine 
rechtlichen Verpflichtungen, daher ist eine Übertragung im Sinne der GemHVO MV nicht 
realisierbar.

Die Verwaltung wird das Restbudget in Höhe von 90.000 € in die 1. Änderung zum 
Ergänzungsbeschluss 2021 einordnen. Für eine künftige Übertragbarkeit wird ab dem 
Haushaltsjahr 2021 ein Haushaltsvermerk für die jeweiligen Produktsachkonten 
angebracht.

Demnach beträgt für das Haushaltsjahr 2021 das zu verteilende Gesamtbudget 253.600 €.
Die für das Haushaltsjahr 2021 zu ermittelnden Haushaltsansätze werden gemäß der 
Richtlinie zum Budget für Ortsbeiräte in der Hanse- und Universitätsstadt, Pkt. 2, neu 
berechnet.
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Stadtteile HH-Ansatz 2021 bisher Veränderung HH-Ansatz 2021 neu

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Warnemünde 7.200 4.000 11.200

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Rostocker Heide 3.800 2.200 6.000

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Lichtenhagen 10.100 5.500 15.600

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Groß-Klein 9.800 5.400 15.200

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Lütten-Klein 11.500 6.200 17.700

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Evershagen 11.600 6.300 17.900

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Schmarl 7.400 4.100 11.500

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Reutershagen 11.900 6.500 18.400

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Hansaviertel 7.300 4.100 11.400
Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - 
Gartenstadt/Stadtweide 4.700 2.700 7.400
Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Kröpeliner-Tor-
Vorstadt 12.800 6.900 19.700

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Südstadt 10.500 5.700 16.200

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Biestow 4.400 2.500 6.900

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Stadtmitte 13.300 7.200 20.500

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Brinckmansdorf 7.200 4.000 11.200

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Dierkow - Neu 8.500 4.700 13.200

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Dierkow-Ost/West 4.200 2.400 6.600
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Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Toitenwinkel 10.100 5.500 15.600
Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - Gehlsdorf/Rostock 
Ost 6.000 3.400 9.400

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke - allgemein 1.300 700 2.000

Summe Veränderungen Aufwendungen 163.600 90.000 253.600

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski

Anlagen
Keine
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Antrag
2020/AN/1633

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Vorsitzende der Fraktionen der SPD und DIE LINKE.PARTEI 
Hilfe für das Blasorchester Hansestadt Rostock e.V.
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Unterstützung der Rostocker Kunst- und Kulturszene ist ein hohes Ziel der 
Bürgerschaft. Gerade aus diesem Grund ist das Wirken der Kulturschaffenden, 
insbesondere der „kleineren“ besonders schützenswert, da sie die Kunst- und 
Kulturlandschaft unsere Stadtgesellschaft prägen.
Geraden in Zeiten der Not stehen die Rostocker Bürgerschaft und die Stadtgesellschaft 
den Kulturschaffenden bei Seite. Daher beauftragt die Rostocker Bürgerschaft zur 
Unterstützung des Wirkens und um Erhalt des Vereins „Blasorchester Hansestadt Rostock 
e.V.“ den Oberbürgermeister mit der Durchführung folgender Maßnahmen:

1. Spätestens zum 01.01.2021 wird dem Blasorchester Hansestadt Rostock e.V. eine 
kostengünstige abschließbare Räumlichkeit zur Unterbringung des umfangreichen 
Notenarchivs und zur Unterstellung des musikalischen Equipments angeboten.

2. Im Laufe des 1. Halbjahres 2021 wird eine behelfsmäßige Unterkunft gefunden, in denen 
der Verein seine Proben fortsetzen kann, um sich auf Auftritte in und um Rostock 
vorbereiten zu können.

3. Um eine langfristige Absicherung der musikalischen Arbeit des Vereins zu ermöglichen, 
werden die Planungen zum Groten Pohl wie folgt angepasst: 
„Im Sektor "Kreativwirtschaft" werden Räumlichkeiten geplant, die das Wirken des 
Blasorchester Hansestadt Rostock e.V. optimal unterstützen und ggf. auch weiteren musik- 
und kulturfördernden Vereinen offensteht. Dies umfasst sowohl die Proben, als auch eine 
kleine Bühne für öffentliche Auftritte.“

4. Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen werden die in Punkt 3 benannten Flächen an 
das Blasorchester Hansestadt Rostock e.V. mit langfristiger Laufzeit vermietet. Dabei ist zu 
prüfen, inwieweit im Rahmen der Kulturförderung der Mietpreis möglichst gering gehalten 
werden kann.

Sachverhalt:
Das Blasorchester Hansestadt Rostock e.V. ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil 
der lokalen Musikszene. Der Verein entstand 1990 durch den Zusammenschluss von 
Musikern der Rostocker Orchester der Warnowwerft, des Marinestandorts Hohe Düne, des 
Stabsmusikkorps Rostock und weiteren. Damit kann der Verein auf eine lange Tradition 
zurückblicken. Ziel des Vereins ist die Pflege und Erhaltung der norddeutschen und 
maritimen Blasmusik. Seit der Gründung hat sich der Verein weit über die Grenzen 
Rostocks hinaus einen guten Ruf erworben. Die Musiker sind ein fester Bestandteil der 
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Kulturszene und auch Botschafter unserer Hansestadt. Dies hat der Verein seit seiner 
Gründung durch zahlreiche Auftritte bei vielen regionalen Veranstaltungen wie z.B. 
IGA2003, Hanse-Sail, Schiffsbegrüßungen in Warnemünde, Schiffstaufen, Kur- und 
Promenadenkonzerte mehrfach bewiesen. Durch Auftritte in Funk und Fernsehen, so zum 
Beispiel die Hamburger Hafenkonzerte des NDR, der Musikantenstadl der ARD, die 
Sendung “Lieder klingen übers Meer” des NDR, sowie Sendungen über Mecklenburg-
Vorpommern, hat der Verein den Namen unserer Hansestadt weit hinausgetragen und uns 
auch anderswo bekannt gemacht. Schwerpunkt sind natürlich Veranstaltungen aller Art in 
und um Rostock.
Leider steht der Verein aktuell vor erheblichen Zukunftssorgen: Seit fast einem viertel 
Jahrhundert hat das Blasorchester seine Heimat und seinen Probenraum im Rostocker 
Fracht- und Fischereihafen. Mittlerweise ist das Gebäude dringend sanierungsbedürftig. 
Im Anschluss an die Sanierungsarbeiten verhindern die Brandschutzbestimmungen die 
Weiternutzung der Räumlichkeiten durch den Verein. Aus diesem Grund wurde der 
Mietvertrag zum 31.12.2020 gekündigt und der Verein muss ausziehen. Um Zeit für die 
Suche nach einem neuen Probenraum zu gewinnen, wurde die Weiternutzung der 
bisherigen Räumlichkeiten bis zum Beginn der Sanierungsarbeiten angeboten. Dies 
allerdings verbunden mit einer Verdreifachung der Kosten für den Verein. Dies ist für den 
Verein nicht mehr tragbar und das Blasorchester steht mit Blick auf den 01.01.2021 auf der 
Straße.
Nicht erst seit der Covid19-Pandemie ist die Unterstützung der Kunstschaffenden in 
Rostock ein erklärtes Ziel einer demokratischen Mehrheit der Rostocker Bürgerschaft. 
Kultur und ihr Einüben gehört dabei in die Mitte der Gesellschaft. Nur durch eine feste 
Verankerung entsteht Akzeptanz und Planungssicherheit. Durch ihr Wirken kann Kunst und 
Kultur einen Stadtteil beleben und der hiesigen Bevölkerung viele niedrigschwellige 
Angebote machen.
In der misslichen Situation des Blasorchesters Hansestadt Rostock e.V. liegt nun eine 
Chance für ein Pilotprojekt: Die Chance, einerseits einem traditionsreichen Kulturträger 
langfristig zu unterstützen und zugleich ein neues Wohngebiet gesellschaftlich 
aufzuwerten. Dabei gilt, dass Angebote der Kulturschaffenden nicht nur im Zentrum zu 
finden sein sollten, sondern in möglichst vielen Stadtteilen der Hansestadt: Durch die 
feste Verortung auf dem Grothen Pohl kann das Blasorchester in den gesamten Rostocker 
Süden strahlen und durch öffentliche Proben sowie kleinen Auftritten ein Angebot 
schaffen, das es aktuell nicht gibt.
Finanzielle Auswirkungen:

Teilhaushalt:

Produkt: Bezeichnung:

ggf. Investitionsmaßnahme Nr.: Bezeichnung:

Haushalts-
jahr

Konto / Bezeichnung Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Erträge Auf-
wendungen

Ein-
zahlungen

Aus-
zahlungen

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:
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liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

Dr. Steffen Wandschneider-Kastell Eva-Maria Kröger
Fraktionsvorsitzender der SPD Fraktionsvorsitzende DIE LINKE.PARTEI

Anlagen
Keine

x
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Stellungnahme
2020/AN/1633-01 (SN)

öffentlich

fed. Senator/-in:
OB, Claus Ruhe Madsen

Federführendes Amt:
Amt für Kultur, Denkmalpflege und 
Museen

Beteiligt:

Vorsitzende der Fraktionen der SPD und DIE LINKE.PARTEI 
Hilfe für das Blasorchester Hansestadt Rostock e.V.
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat sich beim Rostocker Fischereihafen 
erfolgreich dafür eingesetzt, dass die übergangsweise Nutzung der derzeitig genutzten 
Räume weiterhin möglich ist. Rostock Business unterstützt den Verein bei der Raumsuche. 
Es ist jedoch nicht die originäre Aufgabe der Stadtverwaltung, Räumlichkeiten für Dritte zu 
beschaffen und ggf. auch zu bezahlen.

Vielmehr wurden dem Blasorchester Rostock die Möglichkeiten der Kulturförderung 
dargelegt. Demnach ist es durchaus möglich, Kulturprojekte des Vereins, der nicht 
gemeinnützig ist, zu fördern.

Die in Punkt 3 des Beschlussvorschlags geplante Errichtung von Probenräumen ist 
grundsätzlich zu begrüßen. Ein Mangel an Proben-, Werkstatträumen und Ateliers wird 
immer wieder kolportiert, tatsächlich gibt es nur wenige Anfragen bei der Hanse- und 
Universitätsstadt. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass es eine Nachfrage nach 
kostengünstigen Räumlichkeiten für kulturelle Produktion gibt. Es sollten deshalb der 
tatsächliche Bedarf, die Kosten und mögliche Betriebsformen geprüft werden, bevor 
konkret einem Verein der Bau eines Probenraums in Aussicht gestellt wird. Bei einer 
wöchentlichen Probenzeit des Vereins von maximal sechs Stunden ist dies kaum 
zweckdienlich.

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
Keine
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Änderungsantrag
2020/AN/1633-02 (ÄA)

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Dr. Steffen Wandschneider-Kastell (für die Fraktion der SPD)
Hilfe für das Blasorchester Hansestadt Rostock e.V.
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Im Punkt 3 wird der erste Satz „Um eine langfristige Absicherung der musikalischen Arbeit 
des Vereins zu ermöglichen, werden die Planungen zum Groten Pohl wie folgt angepasst:“ 
geändert in: „Um eine langfristige Absicherung der musikalischen Arbeit des Vereins zu 
ermöglichen, wird u.a. geprüft, ob die Planungen zum Groten Pohl wie folgt angepasst 
werden können:“

Sachverhalt:

Finanzielle Auswirkungen:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

gez. Dr. Steffen Wandschneider-Kastell
Fraktionsvorsitzender

Anlagen
Keine

x
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Antrag
2020/AN/1636

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Stefan Treichel (AfD)
Ausstattung der Schulen: langfristig mit Lüftungsanlagen mit 
sogenannten
HEPA-Filtern, kurzfristig mit Ölradiatoren
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

28.10.2020 Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport Empfehlung
11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Ausstattung aller Rostocker Schulen 
langfristig mit Lüftungsanlagen mit HEPA-Filter Technologie sowie kurzfristig mit 
Ölradiatoren zu prüfen. Ziel soll die Luftqualität in den Klassenräumen extrem zu 
verbessern und gleichzeitig die gesetzliche Raumtemperatur von mindestens plus 21 Grad 
Celsius in den Klassen-, Sozial-, Pausen-, Sanitärräumen zu sichern.

Das Prüfergebnis ist der Bürgerschaft in ihrer Sitzung im Dezember 2020 vorzulegen.

Sachverhalt:

Seit März haben die Erlasse, Verordnungen, Allgemeinverfügungen der Landesregierung 
und der Oberverwaltung der Stadt Rostock große Auswirkungen auf die Schulen. Unter der 
Begründung, dass die Schüler, Lehrer sowie Sozialpädagogen in den Unterrichtsräumen 
mit dem sogenannten ‚Coronavirus SARS CoV 2‘ infiziert werden können, weil angeblich die 
Aerosolbelastung in geschlossenen Räumen nach kurzer Zeit stark ist, sind die Lehrer 
angewiesen die Klassenräume durchzulüften. Es soll vor ‚Corona‘ schützen.

Das Belüften der Klassenzimmer bereitet Schulen bereits jetzt Probleme. Die gesetzliche
Mindesttemperatur in Klassenräumen (leichte sitzende Tätigkeit) von plus 20 Grad Celsius 
wird nicht eingehalten. Die aktuelle Situation ist unhaltbar, viele Kinder frieren im 
Unterricht durch. Man kann Kindern nicht zumuten, dass sie mit Winterjacken in den 
Klassen sitzen und lernen und dann nach draußen gehen und auf einmal frieren, weil sie 
nassgeschwitzt sind. Mit offenen Fenstern und Stoßlüften und Durchzug erreicht die Stadt 
das Gegenteil. Die Gesundheit und das Wohl der Kinder in Schulen der Hansestadt 
Rostock ist gefährdet.

Die Gesundheit der Kinder muss aber geschützt werden.
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Einreicher fordern Alternative zu offenen Fenstern vor. Langfristig sollen die Schulen mit
Lüftungsanlagen mit HEPA-Filtern ausgestattet werden. Sogenannte HEPA-Filter entfernen 
99,99 Prozent der Partikel und organischen Substanzen. Auch Vieren schaffen es in der 
Regel nicht durch solche Filter. Kurzfristig sollen die Schulen mit Ölradiatoren 
ausgestattet werden, um die gesetzliche Raumtemperatur in den Klassenräumen zu 
sichern.

Finanzielle Auswirkungen:
-

gez.
Stefan Treichel
Anlagen
Keine
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Stellungnahme
2020/AN/1636-01 (SN)

öffentlich

fed. Senator/-in:
S 3, Steffen Bockhahn

Federführendes Amt:
Schulverwaltungsamt

Beteiligt:

Ausstattung der Schulen: langfristig mit Lüftungsanlagen mit 
sogenannten HEPA-Filtern, kurzfristig mit Ölradiatoren
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

25.11.2020 Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport Empfehlung
02.12.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Sachverhalt:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Ausstattung aller Rostocker Schulen 
langfristig mit Lüftungsanlagen mit HEPA-Filter Technologie sowie kurzfristig mit 
Ölradiatoren zu prüfen. Ziel soll sein, die Luftqualität in den Klassenräumen extrem zu 
verbessern und gleichzeitig die gesetzliche Raumtemperatur von mindestens 21°C in den 
Klassen-, Sozial-, Pausen-, Sanitärräumen zu sichern.

Das Prüfergebnis ist der Bürgerschaft in ihrer Sitzung im Dezember 2020 vorzulegen.

HEPA-Filter (High Efficiency-Particulate Airfilter) sind darauf ausgelegt, luftgetragene 
Partikel weitestgehend zurückzuhalten. Sie werden immer dann benötigt, wenn innerhalb 
eines Lüftungssystems die Abluft aus einem Raum wieder als Zuluft zurückgeführt werden 
soll, zum Beispiel in Flugzeugen oder Krankenhäusern. HEPA-Filter werden in zentralen 
Lüftungsanlagen verbaut. Bisher verfügt lediglich die Plus-Energie-Schule aufgrund ihres 
besonderen Schulprofils über eine zentrale Lüftungsanlage. Ein Nachrüsten weiterer 
Schulen mit derartigen Lüftungssystemen führt zu einem immensen Planungs- und 
Kostenaufwand, insbesondere in Anbetracht dann notwendiger statischer und 
brandschutztechnischer Anpassungen an den Gebäuden und ist daher nur bedingt 
möglich und nicht zu empfehlen. Eine Umsetzung würde zudem einen sehr langen 
Zeitraum in Anspruch nehmen.

Wenn die Luftführung konsequent getrennt voneinander erfolgt, sodass in einem Raum 
abgesaugte Luft nicht in andere Räume gelangen kann, besteht kein Risiko der 
Übertragung von Viren in einem Gebäude. Die Umsetzung kann über dezentrale 
Lüftungsanlagen erfolgen. Hierbei wird jeder Klassenraum einzeln ausgestattet. Die 
Raumlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung sind beispielsweise für die Generalisierung 
des Schulgebäudes in der Maxim-Gorki-Straße 67 vorgesehen. Sofern ein dezentrales 
Lüftungssystem nachgerüstet wird, sind Änderungen an der Fassade der Schulgebäude 
notwendig, die ein Abführen der verbrauchten Luft und ein Zuführen von Frischluft 
ermöglichen. Für die Anschaffung der Geräte selbst ist entsprechend aktuell vorliegender 
Angebote ein Investitionsbedarf im fünfstelligen Bereich pro Gerät notwendig.

Sowohl bei zentralen, als auch bei dezentralen Lüftungsanlagen ist die regelmäßige 
kostenintensive Wartung und Kontrolle der Anlage sehr wichtig, um beispielsweise 
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Fehlströmungen zu vermeiden. Diese ist einmal pro Jahr vorgesehen und beinhaltet unter 
anderem einen Filteraustausch.

Ein kurzfristiger Einbau von Ölradiatoren ist nicht sinnvoll. Je nach Klassenraumgröße 
würden zwei bis vier Geräte benötigt, die an das Stromverteilungsnetz der Schule 
angeschlossen werden. Bei einer durchschnittlichen Anschlussleistung von 2000 Watt 
verursacht dies nicht nur enorm hohe Stromkosten, sondern führt gleichzeitig zu einer 
Überbelastung des Stromnetzes. Eine Abdeckung über den Hausanschluss des 
Netzbetreibers ist nicht möglich.

Insbesondere aus Gründen des Schutzes der Gesundheit der Kinder und dem Brandschutz 
ist das Aufstellen und der Betrieb von Ölradiatoren bzw. mobile Heizlüfter in den Schulen 
nicht zu empfehlen.

Beim Betrieb von Geräten, die mit (losen) elektrischen Leitungen ausgestattet sind und 
nicht über entsprechende Leitungsquerschnitte verfügen, kann es zu Kurzschlüssen im 
Gerät, als auch in den losen sowie fest installierten Leitungen kommen. Diese können in 
Folge zu Elektrobränden in unseren Schulen führen.
Eine weitere Unfallquelle sind lose verlegte Leitungen in den Klassenräumen, die eine 
Stolper- und Verletzungsgefahr darstellen. 

Eine weitere wesentliche Gefahr ist die Wärmestrahlung, die bei einer Temperatur von bis 
zu 100 Grad abgegeben wird. Kommt es hier zum Kontakt mit der Haut können 
Verbrennungen und Verbrühungen auftreten.

Eine ständige Aufsichtspflicht an den Geräten wäre unbedingt erforderlich, auch bis zum 
vollständigen Abkühlen des Gerätes nach Gebrauch.

Damit die Innenraumluft in den Klassenräumen ausgetauscht wird, ist das regelmäßige 
und richtige Lüften essentiell. Konkret bedeutet dies, im 20-Minuten-Rhythmus die 
Fenster für drei bis fünf Minuten weit zu öffnen. So empfiehlt es die Landesregierung 
Mecklenburg-Vorpommern in ihrem aktuellen Hygieneplan für Schulen. Auch im 
Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung Deutschland von September 2020 wird 
erklärt: „Intensives, fachgerechtes Lüften von Gebäudeinnenräumen bewirkt eine 
wirksame Abfuhr bzw. Verringerung der Konzentration ausgeschiedener Viren und senkt 
damit das Infektionsrisiko in Räumen, die von mehreren Personen genutzt werden.“ Das 
sogenannte Stoßlüften, worauf sich die Ausführung bezieht, führt zu keiner Absenkung der 
Raumtemperatur, wohingegen ein dauerhaftes Lüften einen gegenteiligen Effekt hat und 
darüber hinaus langfristig bauphysikalische Schäden bewirken kann. Insofern besteht 
kurz- und mittelfristig die Handlungsempfehlung, den Ausführungen von Bund und Land 
zu folgen.
Finanzielle Auswirkungen:

Teilhaushalt:

Produkt: Bezeichnung:

ggf. Investitionsmaßnahme Nr.: Bezeichnung:

Haushalts-
jahr

Konto / Bezeichnung Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Erträge Auf-
wendungen

Ein-
zahlungen

Aus-
zahlungen
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Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

Steffen Bockhahn

Anlagen
Keine
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Antrag
2020/AN/1642

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Stefan Treichel (AfD)
Bildung eines Ausschusses für Epidemie-Angelegenheiten
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, der Bürgerschaft schnellstmöglich eine Änderung 
der Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zum Beschluss vorzulegen, 
wonach ein Ausschuss für Angelegenheiten der Epidemie gebildet wird.
Der Ausschuss soll Entscheidungsbefugnisse mit festzulegenden Wertgrenzen erhalten.

Das Prüfergebnis ist der Bürgerschaft in ihrer Sitzung im Dezember 2020 vorzulegen.

Sachverhalt:

Es sollte im Hinblick auf die Fälle von besonderem Infektionsgeschehen und immer 
wieder angeordneten Maßnahmen nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-IfSG) ein verkürzter 
Entscheidungsfindungsprozess angestrebt werden. Hierfür ist ein Antrag auf
Änderung der Hauptsatzung notwendig, damit Epidemie-relevante Entscheidungen 
kurzfristig und direkt im Epidemie-Ausschuss getroffen werden können.

In diesem Epidemie-Ausschuss sollen Sachverhalte intensiver und im Detail besprochen 
werden können.

Um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen, sind Wertgrenzen für den beschließenden 
Epidemie-Ausschuss festzulegen, die sich im Rahmen der Wertgrenzen des 
Hauptausschusses oder von Eigenbetrieben befinden.

Ein solcher Ausschuss ist zu bilden, da im Rahmen der Allgemeinverfügungen der 
Hansestadt angeordneten Maßnahmen, der Covid19 Epidemie/Pandemie, seit Anfang des 
Jahres bereits mehrfach unverhältnismäßige schwere und damit rechtswidrige Eingriffe in 
die grundgesetzlich garantierte Grundrechte Anordnungen/Verfügungen erlassen wurden.

gez. Stefan Treichel (AfD)

Anlagen
Keine
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Stellungnahme
2020/AN/1642-01 (SN)

öffentlich

fed. Senator/-in:
OB, Claus Ruhe Madsen

Federführendes Amt:
Rechts- und Vergabeamt

Beteiligt:

Bildung eines Ausschusses für Epidemie-Angelegenheiten
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag abzulehnen.
Der Antrag zielt darauf ab, eine Rechtslage zu schaffen, die mit der Kommunalverfassung 
nicht im Einklang steht. Der Antragsteller verkennt die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Die Bürgerschaft vermag nur solche Angelegenheiten auf Ausschüsse zu übertragen, für 
die sie selbst in irgendeiner Form Entscheidungsbefugnisse reklamieren kann. 
Nach der hier so verstandenen Begründung sollen von diesem Ausschuss auch (?) 
ausschließlich (?) Entscheidungen über Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz 
getroffen werden.  Solche Angelegenheiten sind keine Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungskreises. Mithin keine Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der Bürgerschaft 
fielen.  
Hinzu kommt, dass nach der Kommunalverfassung nur der Hauptausschuss mit 
Entscheidungsrechten ausgestattet werden kann; sonstige, gestützt auf die 
Kommunalverfassung gebildete Ausschüsse, können nur mit beratendem Mandat 
versehen werden (arg. § 36 Abs. 1 KV M-V). Die Entscheidungsbefugnisse der 
Betriebsausschüsse und des Jugendhilfeausschusses beruhen auf spezialgesetzlichen 
Regelungen. Für einen mit dem Antrag avisierten Ausschuss für Epidemie-Angelegenheiten 
existieren keine solchen spezialgesetzlichen Regelungen. 
Es sollte auch kein beratender Ausschuss gebildet werden. Mithin von einem Auftrag, eine 
Vorlage, die auf die Bildung eines beratenden Ausschusses gerichtet ist, abgesehen 
werden. 
Die Angelegenheiten, die bislang von der Bürgerschaft oder dem Hauptausschuss im 
Zusammenhang mit der Pandemie getroffen wurden (überwiegend haushaltsrechtliche 
oder zur Unterstützung von der Pandemie Betroffenen) rechtfertigen aus Sicht der 
Verwaltung, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, nicht die Bildung eines solchen 
Ausschusses.  

Claus Ruhe Madsen
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Anlagen
Keine
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Antrag
2020/AN/1643

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Stefan Treichel (AfD)
Aufhebung von angeordneten unverhältnismäßigen und rechtswidrigen
Maßnahmen des Gesundheitsamtes der Hanse- und Universitätsstadt
Rostock, vertreten durch den Amtsleiter Dr. med. Markus Schwarz, vom 
30. Oktober 2020
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Allgemeinverfügungen des Gesundheitsamtes 
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, vertreten durch Amtsleiter Dr. med. Markus 
Schwarz, vom 30. Oktober 2020 aufzuheben.

Sachverhalt:

Die von Herrn Dr. Markus Schwarz, per Allgemeinverfügung vom 30. Oktober angeordneten
Maßnahmen sind unverhältnismäßig und rechtswidrig. In diesem Zusammenhang weise 
ich auf folgende Sachverhalte hin:

1) Die Grafik des Robert-Koch-Instituts (rki-ili-2020-kw43.jp, nachfolgend 
abgebildet mit Datenstand vom 27.10.2020), veröffentlicht unter grippeweb.rki.de/

Die RKI-Grafik zeigt die fiebrigen Atemwegserkrankungen (ILI) der jüngsten vier Jahre. Sie 
ist ergänzt um die beiden roten Kreuze. Das rechte Kreuz markiert den Zeitpunkt, als der 
erste Lockdown im Frühjahr dieses Jahres begonnen hat - in der zweiten Märzhälfte 2020. 
Das linke Kreuz markiert den Zeitpunkt, als am 28.10.2020 der jetzt in Kraft getretene 
„zweite Lockdown“ beschlossen wurde. Die Lockdown-Phasen beginnen absurderweise 
jeweils in einem Moment eines Tiefstands der Erkrankungen. Hinzu kommt die folgende 
Aussage des RKI: "Im Nationalen Referenzzentrum (NRZ) für Influenzaviren wurden in der 
43. KW 2020 (19.-25.10.) in insgesamt elf (39 %) der 28 eingesandten Sentinelproben 
ausschließlich Rhinoviren identifiziert. In keiner der untersuchten Sentinelproben wurden 
Influenzaviren oder SARS-CoV-2 identifiziert."
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Für die von Herrn Dr. Markus Schwarz im Rahmen der Allgemeinverfügung vom 30. 
Oktober 2020 angeordneten Maßnahmen gibt es vor diesem Hintergrund keine 
begründende Datenlage.

(GRAFIK –siehe Ende des Antrages)

Die von Herrn Dr. Markus Schwarz im Rahmen der Allgemeinverfügung vom 30.10.2020
angeordneten Maßnahmen stellen einen unverhältnismäßig schweren und damit 
rechtswidrigen Eingriff in die grundgesetzlich garantierten Grundrechte dar. 
Insbesondere werden dadurch dieFreiheit der Person, das Grundrecht auf Freizügigkeit, 
die Freiheit der Berufsausübung, das Recht auf Versammlungsfreiheit sowie das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit (nachweisbar negative gesundheitliche Auswirkungen des 
„Maskenzwangs“) stark eingeschränkt.
Inzwischen sind zahlreiche juristische Stellungnahmen zu diesem Thema bekannt. Der 
Antragsteller verweist stellvertretend auf eine aktuelle Stellungnahme des Mainzer 
Staatsrechtlers Prof. Friedhelm Hufen. Prof. Hufen hält die jüngst von Bund und Ländern 
verabredeten Anti-Corona-Maßnahmen für klar verfassungswidrig und führte dies am 
vergangenen Freitag in einem Zeitungsinterview mit der Rhein-Main-Verlagsgruppe aus. 
Diese auch der Allgemeinverfügung des Gesundheitsamts Rostock
vom 30.10.2020 zugrunde liegenden Beschlüsse würden nach Ansicht des emeritierten 
Professors für Verwaltungsrecht „wahrscheinlich von Gerichten schnell wieder gekippt“. 
Quelle: https://www.main-spitze.de/lokales/rhein-main/mainzer-verfassungsrechtler-
kritisiert-coronabeschlusse_22509589
Bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit der ergriffenen Maßnahmen ist insbesondere 
die Entwicklung der Zahlen von Erkrankten und Infizierten von Betracht. Nach offiziellen 
Angaben des LAGuS zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) in Mecklenburg-
Vorpommern beträgt der 7-Tage-Inzidenzwert am gestrigen 01.11.2020 für Rostock lediglich 
27,7. Damit ist die Definition einer„seltenen Erkrankung“ erfüllt; siehe
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/gesundheitsgefahre
n/selteneerkrankungen.html
Die unverändert sehr geringe Anzahl der CORONA-Erkrankten und -Infizierten in der 
Hansestadt Rostock kann vor diesem Hintergrund nicht als Rechtfertigung für die von 
Herrn Dr. Markus Schwarz per Allgemeinverfügung vom 30.10.2020 angeordneten 
gravierenden Einschränkungen dienen.
Dem Antragsteller ist bewusst, dass Herr Dr. Markus Schwarz in einer ganz besonderen
Verantwortung steht. Er ist nicht nur in besonderer Weise dem Gemeinwohl verpflichtet, 
sondern er trägt als Beamter auch die volle persönliche Verantwortung für die 
Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen. Dies ist im §63 des 
Bundesbeamtengesetzes BBG sowie im §36 des Beamtenstatusgesetzes eindeutig 
geregelt. 
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Bei Bedenken bezüglich der Rechtmäßigkeit von Anordnungen durch Vorgesetzte oder 
übergeordnete Behörden sieht das Gesetz für Beamte eine Remonstrationspflicht vor. Die 
Remonstration bei gegebenem Verdacht auf rechts- oder auch nur ordnungswidrige 
Anordnungen dient vor allem auch der Absicherung gegen eine persönliche straf- oder 
zivilrechtliche Haftung.
Bedenken bezüglich der Rechtmäßigkeit der von übergeordneten Behörden oder 
Vorgesetzten im Rahmen der „Corona-Pandemie“ getroffenen Verfügungen, Empfehlungen 
oder Verordnungen sollten angesichts der oben getroffenen Ausführungen für Amtsleiter, 
Herrn Dr. Markus Schwarz, auf der Hand liegen.
Der Antragsteller fordert Herrn Oberbürgermeister hiermit auf, die von Amtsleiter Herrn 
Dr. med. Markus Schwarz des Gesundheitsamts der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
im Rahmen der Allgemeinverfügung vom 30.10.2020 angeordneten Maßnahmen 
unverzüglich wieder aufzuheben.

gez. Stefan Treichel

Anlagen
Keine
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Stellungnahme
2020/AN/1643-01 (SN)

öffentlich

fed. Senator/-in:
OB, Claus Ruhe Madsen

Federführendes Amt:
Rechts- und Vergabeamt

Beteiligt:

Aufhebung von angeordneten unverhältnismäßigen und rechtswidrigen 
Maßnahmen des Gesundheitsamtes der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock, vertreten durch den Amtsleiter Dr. med. Markus Schwarz, vom 
30. Oktober 2020
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2020 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Es wird dringend empfohlen, den Antrag abzulehnen.

Ungeachtet verbleibender Ungewissheit über den Umfang des Antrages zielt der Antrag 

auf eine rechtswidrige Beschlussfassung ab.

Die vom Gesundheitsamt gestützt auf das Infektionsschutzgesetz erlassenen 

Allgemeinverfügungen (im Betreff wird konkret die Allgemeinverfügung vom 30.10.2020 

erwähnt, der Wortlaut des Antrages stellt indes auf eine Vielzahl von 

Allgemeinverfügungen ab) sind innerhalb des gesetzlich übertragenen Aufgabenkreises 

ergangen. Diese Aufgeben stehen nicht zur Disposition der Bürgerschaft. Sie unterfallen 

als gesetzlich gebundene Entscheidungen in den Aufgabenbereich des 

Oberbürgermeisters. Ein auf den Antrag hin gefasster Beschluss zwänge zur Einlegung 

eines Widerspruchs. 

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
Keine

TOP   8.10.1
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Hanse- und Universitätsstadt 

Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status:

2020/BV/0974
öffentlich

Entscheidendes Gremium:

Federführendes Amt:
Büro des Oberbürgermeisters

Beteiligte Ämter:
Hauptamt
Amt für Kultur, Denkmalpflege und 
Museen
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft
Eigenbetrieb KOE
Kämmereiamt
Stadtamt
Amt für Schule und Sport
Stadtbibliothek
Volkshochschule
Konservatorium
Amt für Jugend, Soziales und Asyl
Gesundheitsamt
Bauamt

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

05.05.2020

OB, Claus Ruhe Madsen

Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

19.08.2020 Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration Vorberatung
24.09.2020 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Vorberatung
29.09.2020 Jugendhilfeausschuss Vorberatung
30.09.2020 Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport Vorberatung
21.10.2020 Bürgerschaft Entscheidung

Das aktualisierte Integrationskonzept für die Hanse und Uni-versitätsstadt Rostock wird 
beschlossen (Anlage). 

Beschlussvorschriften: § 22 (2) Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse:
- Nr. 2011/BV/2285 der Bürgerschaft vom 29.06.2011,
- Nr. 2016/AN/1557 der Bürgerschaft vom 02.03.2016,
- Nr. 2018/AN/4168 der Bürgerschaft vom 05.12.2018
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